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Kärntner Skipaß Vertriebs- & Marketing GmbH

Obere Fellacher Straße 6, 9500 Villach

Tel.: 04242/57047-0, Fax: DW –20

E-Mail: office@topskipass.at , Homepage: www.topskipass.at

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Der Topskipass ist gültig während der veröffentlichten Saisonzeiten und berechtigt den Zutritt zu allen Mitgliedsskigebieten während der Wintersaison. Ausgenommen sind der Nachtskilauf und Sonderfahrten. 


2. Die Tarife für Einzel-, Partner- und Familienkarten werden jährlich neu festgesetzt und es gelten ausschließlich die in den Prospekten veröffentlichten Tarife. Darin sind ebenfalls ausführlich die Bedingungen angeführt, welche zum Erwerb eines Partner- oder Familienpaketes berechtigen.  


3. Ab einer Invalidität von 60 % kann gegen Vorlage eines gültigen Ausweises der Skipass zum ermäßigten Preis erworben werden.


4. Für die Ausstellung der Topskipass-Saisonkarte ist unbedingt ein Lichtbild erforderlich. Die Ausgabe erfolgt ausschließlich auf Keycards, welche beim Erstkauf zum veröffentlichten Tarif zu erwerben sind. Eine Rücknahme dieser Datenträger erfolgt nicht! Für die Funktion der Datenträger wird keine Haftung übernommen.


5. Eine Rücknahme von gekauften Skipässen erfolgt nicht. Ausnahmen sind Verletzungen, welche durch einen Skiunfall verursacht wurden bzw. schwere Erkrankungen oder ein Todesfall.


6. Bei Verlust kann gegen eine Gebühr Ersatz geleistet werden.

7. Der Topskipass ist nicht auf andere Personen übertragbar! Sollte der Skipass von einer fremden Person benutzt werden, wird dieser sofort ersatzlos eingezogen und die Liftgesellschaft behält sich das Recht vor, den Vorfall zur Anzeige zu bringen.


8. Die einzelnen Leistungen, zu denen der Topskipass berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der den Skipass verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. 

9. Die Karten sind bis zur Beendigung der Benützung der Liftanlagen bei Aufforderung durch das Liftpersonal vorzuweisen.


10. Unvorhergesehene Ereignisse durch höhere Gewalt oder vorzeitige Abreise erheben keinen Anspruch auf Rückvergütung oder Verlängerung des Skipasses. 


11. Unvorhergesehene Wettersituationen, welche teilweise eine Einstellung von Liften, Bahnen oder Pisten erfordern, erheben keinen Anspruch auf Rückvergütung des Skipasses.


